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Rechte in den neuen Medien
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Musikrechte, Filmrechte, You Tube, 

Video on Demand ....

17. September 2009

10. Filmwirtschaftssymposium 2009 in Loipersdorf
Fachvertretung der AudiovisionsFachvertretung der AudiovisionsFachvertretung der AudiovisionsFachvertretung der Audiovisions---- und Filmindustrieund Filmindustrieund Filmindustrieund Filmindustrie

Wirtschaftskammer SteiermarkWirtschaftskammer SteiermarkWirtschaftskammer SteiermarkWirtschaftskammer Steiermark
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I. Aus dem Leben - Die technische Realität

II. Aus der Politik - Die Gesetze
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II. Aus der Politik - Die Gesetze

III. Aus dem Gerichtssaal – Die rechtliche Realität



I. Aus dem Leben – Die technische Realität 

www.ksw.at
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Die technische Realität
(auszugsweise)

• Internet Protocol Television (IPTV)

• Online Videorekorder

• YouTube

www.ksw.at

• YouTube

• Google Books

• Mobile TV

• etc

• Creative Commons Lizenzen

©Kunz Schima Wallentin Rechtsanwälte OG September 2009

5



IPTV
Allgemeines

• bezeichnet allgemein den Übertragungsweg Internet für 
Fernsehprogramme und Filme

• Empfangsgeräte: PC, UMTS Handy, Set-Top-Box, 

www.ksw.at

• Empfangsgeräte: PC, UMTS Handy, Set-Top-Box, 
Kiosksysteme

• IPTV-Dienste: Video-On-Demand, Timeshift-TV, TiVo
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IPTV
Empfangsgeräte

www.ksw.at
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IPTV
Empfangsgeräte

Neues von

www.ksw.at
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Neues von

der IFA:

„Integriertes“TV



IPTV
Video-On-Demand

Möglichkeit digitales 
Bildmaterial auf 
Anfrage von einem 
Internetangebot oder -

www.ksw.at

©Kunz Schima Wallentin Rechtsanwälte OG September 2009

9

Internetangebot oder -
dienst herunterzuladen 
(Download) oder über 
einen Video-Stream 
(nur) direkt mit einer 
geeigneten Software 
anzusehen



IPTV
Video-On-Demand

• Pay-Per-Video (PPV): Bezahlen pro Nutzung einer 
Einheit (bloßes Ansehen eines Filmes)

• Download-to-Own (DTO): Nutzer erwirbt den Inhalt 
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(danach beliebige Wiedergabe und Archivierung)

• Download-to-Rent (DTR): Nutzer erwirbt den Inhalt für 
einen bestimmten Zeitraum (z.B. 24 Stunden) 

• Abonnement (Subscription-Video-on-Demand): Kunde 
bucht eine Auswahl von Filmen für einen bestimmten 
Zeitraum (in der Regel pro Monat); pauschale 
Abrechnung

©Kunz Schima Wallentin Rechtsanwälte OG September 2009

10



IPTV
Video-On-Demand

• Near-Video-on-Demand (NVoD oder Near-VoD): 
zeitversetzte Ausstrahlung eines Spielfilms auf einem 
oder mehreren Programmen 
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Zeitpunkt der Wiedergabe kann nur in festen Intervallen 
gewählt werden
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IPTV
Timeshift-TV

• zeitversetztes Fernsehen

− Filme können während der Wiedergabe gleichzeitig 
aufgenommen werden

www.ksw.at

aufgenommen werden

− Sendung wird weiter aufgezeichnet und man kann 
später trotzdem am selben Punkt weitersehen, an dem 
der Film gestoppt wurde (auch Werbeblöcke können 
problemlos übersprungen werden)
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IPTV
TiVo (Television Input / Video Output)

• neben der Speicherung von 
Fernsehendungen verfügt TiVo
über einen elektronischen 
Programmführer (EPG) 

www.ksw.at

Programmführer (EPG) 

• Bietet Möglichkeit zum 
zeitversetzten Fernsehen und 
eine intelligente Lernfunktion, die 
Fernsehsendungen nach dem 
Geschmack des Besitzers 
aufzeichnet
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Online-Videorekorder
Funktionsweise

• online Programmfunktionen  
(EPG)

• Möglich, die Sendung zur 
Aufnahme zu markieren
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Aufnahme zu markieren

• ca fünf Minuten nach Ende 
der Sendung im TV steht die 
Aufnahme im persönlichen 
Videoarchiv zur Verfügung

• danach „Download“ oder 
„Streaming“ der Sendung
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YouTube
Broadcast yourself

• Videoportal für 
selbstgedrehte Filme, 
Fernsehausschnitte und 
Musikvideos 

www.ksw.at

Musikvideos 

• Lizenzübertragung an 
YouTube (Geschäfts-
bedingungen)

• Gefahr von 
Urheberrechts-
verletzungen

©Kunz Schima Wallentin Rechtsanwälte OG September 2009

15



YouTube
Broadcast yourself

• Beim Hochladen vieler privater Kurzvideos werden oft 
Urheberrechte (insbes Musik) verletzt

• Üblich, daß Betreiber nach Aufforderung, Inhalte, die 

www.ksw.at

Rechte Dritter verletzen, entfernen müssen, um nicht als 
„Mitstörer“ in Anspruch genommen zu werden

• Ende 2008 hat Warner Music Group YouTube aufgrund 
gescheiterter Lizenzverhandlungen 
(erfolgreich)aufgefordert, alle illegal hochgeladenen 
Videos zu löschen
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YouTube
Broadcast yourself

• Von der Illegalität über die Halblegalität zum 
Businessmodell

• Vereinbarung mit der der deutschen GEMA ist am 31. 

www.ksw.at

März 2009 abgelaufen

• Aber: neuerdings Anbot zur Lizenzierung von 
kommerziellen Filmen 
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Google Books
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Google Books

www.ksw.at
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Google Books

• Google wird beschuldigt, das Urheberrecht millionenfach 
zu verletzen, indem es Bücher eingescannt und als 
elektronisch durchsuchbare Versionen ins Netz gestellt 
hat

www.ksw.at

hat

• fallen die von Google ins Netz gestellten Texte unter 
„faire Nutzung“ - Hoffen“ auf normative Kraft des 
Faktischen (=Halblegalität)
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Google Books 

• Streitpunkt ist ein in den USA zwischen Google und 
Verlagen geschlossener gerichtlicher Vergleich, der 
Google ua das digitalisieren von Büchern ohne 
Zustimmung des Autors gegen Zahlung einer 

www.ksw.at

Zustimmung des Autors gegen Zahlung einer 
pauschalen Entschädigung gestattet

• Vergleich erlaubt zB, daß Google 20 Prozent eines 
Buchs anzeigen darf, wenn es nicht mehr lieferbar, aber 
noch urheberrechtlich geschützt ist
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Mobile TV
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Mobile TV

• Übertragung und der Empfang audiovisueller Inhalte mit 
Hilfe mobiler Endgeräte („Handhelds“)

• Handy-TV über Mobilfunknetze (UMTS/HSDPA) –Video-

www.ksw.at

• Handy-TV über Mobilfunknetze (UMTS/HSDPA) –Video-
On-Demand oder Live-Videostreams (zwischen jedem 
Empfänger und dem Sender werden Einzelverbindungen 
hergestellt –point-to-point)

• Handy-TV über Broadcastnetze (DMB/DVB-H/DVB-T) 

• Rundfunknetze sind dadurch gekennzeichnet, dass der 
Sender sein Signal nutzerunabhängig ausstrahlt (point-
to-multipoint)
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Creative Commons 
Lizenzen
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CC Lizenzen

• Grundlage - Urheberrecht

• Derjenige, der ein bestimmtes Werk geschaffen hat, 
kann darüber entscheiden, ob bzw wer das Werk nutzen 

www.ksw.at

kann darüber entscheiden, ob bzw wer das Werk nutzen 
darf

• Grundsätzlich ist (daher) vorab die Zustimmung des 
Rechteinhabers einzuholen (Ausnahmen: zB Zitatrecht, 
Nutzung zum privaten Gebrauch)

• Creative Commons dienen dazu, Werke der 
Allgemeinheit unter best. stand. Lizenzbedingungen zur 
Verfügung zu stellen (Open-Content-Lizenzsystem)
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CC Lizenzen

• Version 3.0: Standard Lizenzen in einer generischen, 
national neutralen Form (Vorlage für nationale 
Portierung) (daher: Österreich-Version)

www.ksw.at

• Anwendungsbereich: Werke isd §§ 1-4 UrhG und 
Leistungsschutzrechte

• CC-Lizenzen sind unentgeltliche Verträge - Ausschluß 
der Gewährleistung
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CC Lizenzen

4 Elemente der CC-Lizenz

• Namensnennung (BY): 
Name des Urhebers, Titel 
des Inhaltes, Internetseite, 
Bearbeitung – zwingender 

• Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen (SA): eine 
Bearbeitung darf 
ausschließlich unter den 

www.ksw.at

Bearbeitung – zwingender 
Bestanteil jeder CC-Lizenz

• Nicht-Kommerziell (NC): 
keine kommerzielle 
Nutzung (Verwendung darf 
keiner Gewinnerzielung 
dienen) - der genaue 
Umfang ist noch unklar

ausschließlich unter den 
Bedingungen der Lizenz 
verbreitet werden

• Keine Bearbeitungen (ND): 
schließt die Bearbeitung 
oder jegliche sonstige 
Veränderung aus (technisch 
bedingte Veränderungen 
sind zulässig)
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CC Lizenzen

• Namensnennung (BY)

• Namensnennung – Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen (BY-SA)

6 Lizenzen

www.ksw.at

Bedingungen (BY-SA)

• Namensnennung – Keine Bearbeitungen (BY-ND)

• Namensnennung – Nicht-Kommerziell (BY-NC)

• Namensnennung – Nicht-Kommerziell – Weitergabe 
unter gleichen Bedingungen (BY-NC-SA)

• Namensnennung – Nicht-Kommerziell – Keine 
Bearbeitungen (BY-NC-ND)
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CC Lizenzen

• Augenscheinliche Unvereinbarkeit mit dem europäischen 
Verwertungsgesellschaftensystem (niederländische 
Buma-Stemra läßt CC-Lizenzen zu)

Kritik

www.ksw.at

• Lizenznehmer sei über seine Rechte und Pflichten durch 
die allgemeinen „Deeds“ (Zusammenfassung der 
Bedingungen in allgemein verständlicher Sprache) nicht 
hinreichend informiert

• Haftung im Falle einer „Lizenzierung“ eines 
Schutzgegenstandes durch einen Nichtberechtigten (kein 
Gutglaubenserwerb im Urheberrecht)

©Kunz Schima Wallentin Rechtsanwälte OG September 2009

29



CC Lizenzen

• Non-professional community

Zukunft

www.ksw.at

• Non-professional community

• Aber auch: unternehmerische non-profit Bereiche
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CC Lizenzen

www.ksw.at
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CC Lizenzen

www.ksw.at
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Ein Blick in die Zukunft
Denkbare technische Möglichkeiten

• Rundfunkprogramme mit zusätzlichem interaktiven Inhalt

− Live-Chat, Instant-Messaging

− Hintergrundinformationen zum Inhalt (Soundtrack, 

www.ksw.at

− Hintergrundinformationen zum Inhalt (Soundtrack, 
Making-of, Bücher, etc)

− Widgeteinbindung (zb Wettervorhersagen, Notizen)

− Communityfunktionen (Foren, Fotoalben, etc)
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II. Aus der Politik – Die Gesetze

www.ksw.at
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Die Gesetze
anhand des Online Videorekorders

• Anfertigung der komprimierten Datei im Arbeitsspeicher 

Wer ist Hersteller des Werkstückes?

Nutzer – Anbieter?

www.ksw.at

• Anfertigung der komprimierten Datei im Arbeitsspeicher 
sowie dauerhafte Kopie im Festplattenspeicher des 
Diensteanbieters als Resultat des Aufnahmevorgangs

• Privatkopie der Nutzer oder Verletzung des 
Vervielfältigungsrechts durch den Diensteanbieter?
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Die Gesetze
anhand des Online Videorekorders

• Empfang des Signals

Rechtlich relevante Teilvorgänge

www.ksw.at

• Weiterleitung in den Arbeitsspeicher, Komprimierung und 
Speicherung auf der Festplatte

• Übermittlung der Datei an den Nutzer
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Die Gesetze 
anhand des Online Videorekorders

• Vervielfältigungsrecht gem § 15 UrhG

Welche Verwertungsrechte sind berührt?

www.ksw.at

• Sende- bzw Weitersendungsrecht gem § 17 UrhG

• Zurverfügungstellungsrecht gem § 18a UrhG
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Die Gesetze 
anhand des Online Videorekorders

• Der Dienst ist technisch und rechtlich so ausgestaltet, 
daß die Kontrolle fast ausschließlich beim Nutzer liegt

Herstellen zum eigenen Gebrauch

www.ksw.at

daß die Kontrolle fast ausschließlich beim Nutzer liegt

• Anbieter stellt lediglich die technischen Hilfsmittel zur 
Verfügung

• Erstellung der komprimierten Datei und deren 
Speicherung ist durch § 42 Abs 4 UrhG gedeckt (freie 
Werknutzung)
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Die Gesetze 
anhand des Online Videorekorders

• Geht man davon aus, daß der Anbieter Hersteller des 

Herstellen zum eigenen Gebrauch eines anderen

(§ 42a UrhG)

www.ksw.at

• Geht man davon aus, daß der Anbieter Hersteller des 
Werkes ist – privilegierte Vervielfältigung gemäß § 42a 
UrhG? (Reprographie; Abschreiben)

• Privilegierung scheitert daher am Tatbestandsmerkmal 
der Unentgeltlichkeit

• Unentgeltlichkeit ist nur bei Verzicht auf jegliches Entgelt 
zu bejahen
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Die Gesetze 
anhand des Online Videorekorders

• Vergütungsanspruch bei PC-Festplatten

Möglicher Lösungsansatz?!

www.ksw.at

• Vergütungsanspruch bei PC-Festplatten

• Gericom-Entscheidung - mangelnde Anwendbarkeit von 
§ 42b Abs 1 UrhG (mangelnde Multifunktionalität)

• Vergütungspflicht: alleine die Eignung bzw Bestimmung 
des Trägermaterials für Vervielfältigungen entscheidend 
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Die Gesetze 
EU-RL Audivisuelle Mediendienste ohne 
Grenzen - RL 200/65/EG (Umsetzung bis 19. 
Dezember 2009)

• Zweck und Ziel der RL: 

− RL „Fernsehen ohne Grenzen" (RL 89/552/EWG) 
wurde überarbeitet - angestrebt wird ein modernisierter, 

www.ksw.at

wurde überarbeitet - angestrebt wird ein modernisierter, 
flexibler und vereinfachter Rechtsrahmen für 
audiovisuelle Inhalte 

− Wurde angesichts der technologischen Entwicklungen 
und Veränderungen in der Struktur der audiovisuellen 
Märkte notwendig 
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Die Gesetze 
EU-RL Audivisuelle Mediendienste ohne 
Grenzen - RL 200/65/EG (Umsetzung bis 19. 
Dezember 2009)

• Auflagen für die Anbieter audiovisueller Dienste sollen 
verringert werden

• Unterscheidung zwischen 

www.ksw.at

• Unterscheidung zwischen 

− „linearen“ (herkömmliche Fernsehdienste, Internet und 
Mobilfunk, die nur  passiv empfangen werden) und 

− „nicht-linearen“ Diensten, bei denen aktiv eine Auswahl 
getroffen werden kann (meist Bezahlfernsehen) 
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Die Gesetze 
EU-RL Audivisuelle Mediendienste ohne 
Grenzen - RL 200/65/EG (Umsetzung bis 19. 
Dezember 2009)

• Lockerung der Werbevorschriften – Mindestintervalle für 
Werbung und Begrenzung von 3 Stunden entfallen

• Klarerer Rechtsrahmen für „Product-Placement“ (Hinweis 

www.ksw.at

• Klarerer Rechtsrahmen für „Product-Placement“ (Hinweis 
zu Beginn der Sendung) 

• Förderung der kulturellen Vielfalt („Quoten“)
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III. Aus dem Gerichtssaal - Die rechtliche Realität

www.ksw.at
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Die rechtliche Realität
BGH zu „internetbasierten“ Videorekordern

www.ksw.at
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Die rechtliche Realität 
BGH zu „internetbasierten“ Videorekordern

• RTL vs Save.TV

• Knackpunkt ist der Grad der Automatisierung der 
Aufnahme

www.ksw.at

− Geschieht die Aufzeichnung im Auftrag des Kunden 

- Verletzung des Rechts, Funksendungen 
weiterzusenden und auf Bild- oder Tonträger 
aufzunehmen (mangels Unentgeltlichkeit kein 
privater Gebrauch)
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Die rechtliche Realität 
BGH zu „internetbasierten“ Videorekordern

− Falls Aufzeichnungsprozeß vollständig automatisiert

- Kunde ist als Hersteller der Aufzeichnung anzusehen

• Anbieter Save.TV verletzt aber das Recht von RTL, ihre 

www.ksw.at

• Anbieter Save.TV verletzt aber das Recht von RTL, ihre 
Funksendungen weiterzusenden, falls er die Sendungen 
an mehrere Kunden weiterleite
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Die rechtliche Realität 
The Pirate Bay 

www.ksw.at
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Die rechtliche Realität 
The Pirate Bay

• BitTorrent-Tracker: nimmt selbst nicht direkt am Tausch 
von Dateien teil - hilft nur den Anbietern und Nachfragern 
bestimmter Dateien (Peers) sich gegenseitig 
untereinander zu finden

www.ksw.at

untereinander zu finden

• Betreiber wurden im April 2009 wegen Verletzung des 
Urheberrechts (Beihilfe) zu einjährigen Haftstrafen und 
Schadenersatzleistungen in der Höhe von 30 Millionen 
Kronen (2,74 Millionen Euro) an verschiedene Musik- und 
Filmunternehmen verurteilt
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Die rechtliche Realität 
The Pirate Bay

• Verfahren drehte sich um den Tausch von 20 
Musikstücken, neun Filmen und vier Computerspielen

www.ksw.at

• Anschauliches Beispiel für „Kluft“ zwischen „Internettern“ 
und „Traditionalisten“ 
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Die rechtliche Realität 
Auskunftspflicht von Internet-Anbietern

www.ksw.at
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Die rechtliche Realität 
Auskunftspflicht von Internet-Anbietern

• Verwertungsgesellschaft LSG vs Internet-Anbieter Tele2

• OGH: keine Auskunftspflicht von Internet-Anbietern über 
Nutzerdaten, die im Verdacht stehen, urheberrechtlich 

www.ksw.at
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geschützte Inhalte aus Filesharing-Netzwerken
weitergegeben zu haben

• Nach dem aktuellen TKG sind persönliche Verkehrsdaten 
der Nutzer unverzüglich zu löschen - keine Verpflichtung 
zur Auskunft ohne Einschaltung des Gerichts



Die rechtliche Realität 
Auskunftspflicht von Internet-Anbietern

• Könnte sich mit der EU-Richtlinie zur 
Vorratsdatenspeicherung (Data Retention) ändern -
Verpflichtung, Verbindungsdaten mindestens 6 Monate 
lang zu speichern

www.ksw.at

lang zu speichern

• Sobald Daten gespeichert werden müssen (mit 
Inkrafttreten der TKG-Novelle zur 
Vorratsdatenspeicherung) wird es sehr auf die 
Formulierung der Novelle ankommen
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Die rechtliche Realität 
Auskunftspflicht von Internet-Anbietern

• Wenn dort eine „starke“ Zweckbindung angeordnet wird -
Speicherung nur zur Verfolgung schwerer Straftaten 
(Terroranschläge) - könnte eine Herausgabe bei bloß 
„leichten“ Straftaten (wie auch gewerbsmäßige (!) 

www.ksw.at

„leichten“ Straftaten (wie auch gewerbsmäßige (!) 
Urheberrechtsverletzungen) weiterhin unzulässig sein.

• Rechtlich ungeklärter Widerspruch zu bestehender 
Auskunftspflicht nach UrhG
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Die rechtliche Realität 
Musiker gegen Nutzsperren

• Britische Musiker richten sich gegen Pläne der Regierung 
Netzsperren für Nutzer einzurichten

• Geplant sind vorrübergehende Netzsperren und eine 

www.ksw.at

• Geplant sind vorrübergehende Netzsperren und eine 
Drosselung der Internet-Anbindung

• Musiker argumentieren, daß Filesharing von „Interesse 
an Musik zeuge“

• In Frankreich wurde ein bereits beschlossenes Gesetz zu 
Netzsperren vom Verfassungsgericht gekippt worden 
(Einbeziehung eines Richters hat gefehlt); neuer Entwurf 
vom 15.9.2009
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Die rechtliche Realität
Viacom vs You Tube/Google

• Viacom (MTV, VH1, Nickelodeon) brachte im März 2007 
Klage gegen Google ein (ua 1 Milliarde Dollar 
Schadenersatz)

www.ksw.at

• Verfügbarkeit von 160.000 nicht lizenzierte Videos 

• Durch eine Einigung zwischen Google und Viacom 
mußten Protokolle des Nutzerverhaltens während des 
Beweisverfahrens nur anonymisiert weitergegeben 
werden

• Verfahren hat noch nicht begonnen
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Die rechtliche Realität
Universal Music vs Veoh

• Am 14.9.2009 hat (Erst)Gericht in Los Angeles Klage von 
Universal gegen Online-Videodienst Veoh (Hersteller von 
Erotikfilmen) zurückgewiesen

www.ksw.at

• Vorwurf lautete auf Begünstigung von 
Urheberrechtsverletzungen

• aber: Veoh konnte nachweisen, daß beanstandete 
Videos nach Aufforderung unverzüglich entfernt wurden
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Danke!

Diese Präsentation finden Sie zum Download 
auf unserer Website:
www.ksw.at/service/

Kunz Schima Wallentin 
Rechtsanwälte OG
Porzellangasse 4
1090 Wien

Tel:   +43 - 1 - 313 74  - 0 
Fax: +43 - 1 - 313 74  - 80
[E-Mail Adresse]
www.ksw.at 

• Gewerblicher Rechtsschutz, • Arbeitsrecht
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• Gewerblicher Rechtsschutz, 
Urheberrecht 
und IT-Law

• Wettbewerbsrecht, Kartellrecht
• Sportrecht
• Internet & E-Commerce
• Wettspiel-Glückspielrecht
• Mediation

• Arbeitsrecht
• Mergers & Acquisitions
• Unternehmens- & Handelsrecht
• Immobilienrecht
• Insolvenzrecht
• Italienische Mandate
• Medizinrecht & Pharma
• Nachfolgeplanung
• Schiedsverfahren
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